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 Anlage I

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Eifelhöhen-Klinik AG, Bonn
   

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte 15,00 3.324,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten 4.678.308,84 5.281.965,84
2. technische Anlagen und

Maschinen 176.932,00 189.956,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 11.307,00 3.006,00
4. geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 21.915,84 4.888.463,68 21.915,84

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen
Unternehmen 15.709.119,77 16.609.118,77

2. Ausleihungen an verbundene
Unternehmen 8.155.000,00 7.505.000,00

3. Wertpapiere des
Anlagevermögens 1,00 23.864.120,77 1,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 5.920.757,78 6.283.034,08

2. sonstige Vermögensgegenstände 293.114,70 6.213.872,48 460.867,72

II. Guthaben bei
Kreditinstituten 953.457,63 786.530,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.300,64 2.013,10

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 7.987.200,00 7.987.200,00
rechnerischer Wert eigener Anteile -262.594,56 -262.594,56

Ausgegebenes Kapital 7.724.605,44 7.724.605,44

II. Kapitalrücklage 3.253.965,40 3.253.965,40

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklage 100.782,79 100.782,79
2. andere Gewinnrücklagen 19.709.274,35 19.810.057,14 18.967.365,77

IV. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -1.213.934,28 741.908,58

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 140.548,00 146.427,00

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen 899.611,00 916.894,00

2. sonstige Rückstellungen 1.177.230,00 2.076.841,00 336.730,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 1.663.025,64 2.091.329,65

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 92.815,53 37.556,88

3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 54.947,36 14.400,23

4. sonstige Verbindlichkeiten 2.319.358,97 4.130.147,50 2.814.767,29

35.922.230,20 37.146.733,03 35.922.230,20 37.146.733,03
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Eifelhöhen-Klinik AG, Bonn

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 1.377.060,28 1.416.868,09

2. sonstige betriebliche Erträge 1.033.114,80 9.577,04

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.942,93 -1.054,31

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -293.232,08 -293.935,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für

Unterstützung -72.329,53 -74.593,11
-365.561,61 -368.528,71

- davon für Altersversorgung Euro -72.035,65 (Euro -74.381,91)

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen -635.740,06 -622.036,00

6. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.266.243,16 -715.662,43

7. Erträge aus Beteiligungen 1.046.927,01 1.635.935,81
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 1.046.927,01

(Euro 1.635.935,81)

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fi-
nanzanlagevermögens 168.298,60 102.713,39
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 168.298,60

(Euro 102.713,39)

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57.765,60 62.476,94
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 56.981,60

(Euro 62.476,94)

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens -1.499.999,00 0,00

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -96.613,81 -115.472,65

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 79.000,00
- davon latenter Steuerertrag Euro 0,00 (Euro 79.000,00)

13. Ergebnis nach Steuern -1.184.934,28 1.483.817,17

14. sonstige Steuern -29.000,00 0,00

15. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) -1.213.934,28 1.483.817,17

16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 741.908,58 378.601,98

17. Einstellungen in Gewinnrücklagen
in andere Gewinnrücklagen -741.908,58 -1.120.510,57

18. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -1.213.934,28 741.908,58
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Eifelhöhen-Klinik AG

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Eifelhöhen-Klinik AG - bestehend aus der Bi lanz zum 31.

Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar

bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem An hang, ein schließlich der Dar stel lung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsme thoden - geprüft. Dar über hin aus haben wir den La gebericht der Eifel-

höhen-Klinik AG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 ge prüft.

Die in der Anlage genannten Bestandteile des Lageberichts ha ben wir in Ein klang mit den deut-

schen gesetzlichen Vorschrif ten nicht inhaltlich geprüft.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kapitalge sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum

31. Dezember 2019 sowie ih rer Ertragslage für das Ge schäftsjahr vom 01. Januar bis zum

31. De zember 2019 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-

sell schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jah resab schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwick lung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebe-

richt erstreckt sich nicht auf den Inhalt der in der Anlage genannten Bestandteile des Lage-

berichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden

"EU-APrVO") unter Beach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßi ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh men unabhängig in Übereinstim-

mung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtli chen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

die sen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f)

EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1

EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-

abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-

gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-

schäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im

Zu sam men hang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung

un seres Prü fungs ur teils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu die-

sen Sach verhalten ab.

Werthaltigkeit von Anteilen an verbundenen Unternehmen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaf fungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wert minde-

rung zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

Das Risiko für den Abschluss

Bei der Überprüfung der Werthaltigkeit von Anteilen an verbunden Unternehmen be steht auf-

grund de ren We sentlichkeit sowie der Er messens abhängigkeit der Beur tei lung, ob ob jektive

Hin wei se auf ei nen niedrigeren beizulegen den Wert und länger anhaltende Wert minde rung hin-

deuten, aus un serer Sicht ein erhöhtes Risi ko einer fehlerhaften Bilanzierung. Zu dem sind die

Bewertungen in hohem Maße von der Ein schätzung der künftigen Unterneh mens pla nungen ab-

hängig. Die Be wertung ist daher mit we sentlichen Unsi cher hei ten behaftet. Der je wei lige beizu-

le gende Wert wurde auf Ba sis der finanziellen Unternehmensplanung er mit telt. Hier bei wurden

ne ben Er fah run gen der Ver gan genheit auch Ein schät zungen der zukünf tigen Markt ent wicklung

vorgenom men. Des Weite ren wurden Umsatzpotenziale und Kostende gres sionsef fekte auf-
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grund der Investitionen in das Sachanlagevermögen so wie even tuelle Sy ner gie ef fek te berück-

sichtigt. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der beizulegenden Werte haben wir uns mit den zu-

grunde liegenden Prozessen und Kontrollen befasst und die Unterneh mensplanungen auf ihre

Plausibili tät beurteilt. Da bei haben wir die zugrunde liegenden Bewer tungsmodelle für die Er-

mittlung des bei zu le gen den Zeit werts sowohl methodisch als auch rechnerisch nachvollzogen.

Fer ner haben wir un ter sucht, ob die Unternehmensplanungen allgemeine und branchenspe zi fi-

sche Entwick lungen wi derspiegeln. Die im Rahmen der Schätzung der beizu legenden Wer te

ver wen deten Be wer tungs para meter wurden beur teilt. Um bei einer möglich gehaltenen Än de-

rung einer der we sentli chen Annah men ein mög liches Wert minderungsrisiko einschätzen zu

können, haben wir auch eigene analytische Prüfungshandlungen vorgenommen.

Unsere Schlussfolgerungen

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der Beurtei lung

der Werthaltigkeit von Anteilen an verbundenen Unternehmen ergeben.

Ansatz und Bewertung von unmittelbaren sowie mittelbaren

Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen

Die Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen sind in Höhe des nach vernünftiger

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Für mittelbare Ver-

pflichtungen für Altersversorgung besteht ein Wahlrecht diese in der Bilanz zu passivieren, wel-

ches von der Gesellschaft nicht in Anspruch genommen worden ist. Wir verweisen auf den An-

hang.

Das Risiko für den Abschluss

Das Gesetz enthält keine Vorgaben bezüglich des anzuwenden versicherungsmathematischen

Berechnungsverfahrens, solange die Anwendung zu einer vernünftiger kauf män nischer Beurtei-

lung führt. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung muss das ange-

wandte Berechnungsverfahren folgenden Anforderungen genügen: 

· Für die Bewertung von Altersversorgungsverpflichtungen sind die anerkannten Regeln der

Versicherungsmathematik anzuwen den.

Laufende Rentenverpflichtungen sowie Altersversorgungsverpflichtungen gegenüber aus ge-

schiedenen Anwärtern sind mit ihrem Barwert anzusetzen.
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Aus unserer Sicht besteht ein erhöh tes Risiko einer unzutreffenden Berücksichtung im Jah res-

abschluss. Es besteht das Risiko, dass der Kreis und die persönlichen Daten der Versorgungs-

berechtigten sowie die berücksichtig ten Versorgungsleistungen nicht mit den tatsächli chen Ge-

ge benheiten übereinstimmen (quantitative Parameter).

 

Bei der Bestimmung des notwendigen Er füllungsbetrages sind Trendannahmen zu berücksich ti-

gen, die seine Höhe beeinflussen können, unter anderem: 

· Rententrends

· Bewertungsverfahren

· Sterbetafeln

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der Altersversorgungsverpflichtungen ha ben wir uns mit

den zu grunde liegenden Prozessen und Kontrollen befasst. Wir haben die versicherungmathe-

matischen Gutachten durch aussagebezogene Prüfungshandlungen sowohl auf Plausi bilität als

auch in Stichproben mathematisch nachvollzogen. Zudem haben wir die Werthaltigkeit und

Ver rechen barkeit des Deckungsvermögens für die im Anhang anzugebende Unterdeckung der

mit telbaren Altersversorgungsverpflichtungen geprüft. 

Unsere Schlussfolgerungen

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich des Ansatzes

und Bewertung im Jahresabschluss für Altersversorgungsverpflichtungen ergeben.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonsti gen In-

formationen umfassen:

· zum Lagebericht „Corporate Gover nance Bericht (Erklärung zur Unterneh mens führung)“,

· die Versicherung der gesetzlichen Vertreter nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB, § 289 Abs. 1

Satz 5 HGB.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
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Im Zusammenhang mit unse rer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Infor ma-

tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

· wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der

Prü fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

· anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine we-

sentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflich tet, über

diese Tatsachen zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu be richten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,

für Ka pi tal ge sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we sentlichen Be-

lan gen ent spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut schen Grund-

sät ze ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre chendes Bild

der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der Vorstand

verant wortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deut schen Grund-

sätzen ord nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf stellung eines

Jahres ab schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beab sich tigten oder unbe ab-

sichtigten - fal schen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vor-

stand dafür ver antwort lich, die Fä higkeit der Ge sell schaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu beurtei len. Des Weite ren hat er  die Ver antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang

mit der Fort füh rung der Un terneh menstätig keit, so fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus

ist er da für ver ant wort lich, auf der Grund lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unter neh menstätigkeit zu bi lanzie ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche

Gegebenhei ten ent gegenstehen. 

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des La ge be richts, der ins gesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we sentlichen Be-

lan gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge setzlichen Vorschriften

ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu treffend dar stellt. Fer-

ner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah men (Systeme), die er als

not wen dig erach tet hat, um die Aufstellung eines Lagebe richts in Über einstimmung mit den an-

zu wen denden deut schen gesetzlichen Vorschriften zu er möglichen, und um ausrei chende ge-

eig nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin gen zu kön nen. 
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der

Gesell schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

La gebe richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft

ver mittelt sowie in allen we sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnis sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine

in Über einstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der

Wirt schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellun gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich

angese hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt

die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Ent scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhal tung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich-

tig ter - fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen

Prü fungs handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die aus reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Ver stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü gerisches Zusammenwirken,

Fälsch ungen, beabsichtigte Un vollständigkeiten, irreführende Darstellun gen bzw. das Au-

ßerkraft setzen interner Kontrollen bein halten können. 

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

in ter nen Kon trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

ange messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser

Sys teme der Gesellschaft abzugeben. 
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· beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsme-

tho den sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand darge stell ten ge schätz ten Werte und da-

mit zu sammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten

Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä tigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un sicherheit im Zu sam-

men hang mit Er eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-

higkeit der Ge sell schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer fen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflich tet, im Be stäti gungsver merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab schluss und

im La gebe richt auf merksam zu machen oder, falls diese Angaben un ange messen sind, un-

ser je weili ges Prü fungsurteil zu modi fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol gerun gen auf der

Grundla ge der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach wei-

se. Zu künftige Ereignisse oder Gegebenhei ten können jedoch dazu führen, dass die Ge sell-

schaft ihre Un ternehmenstätig keit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

ein schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfäl le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger Buch führung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags lage der Gesellschaft vermittelt. 

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

spre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zu kunfts orientier ten An-

ga ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnach weise voll-

zie hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrun-

de ge leg ten bedeutsamen Annahmen nach und be urteilen die sachge rechte Ablei tung der

zu kunfts orientierten Angaben aus diesen Annah men. Ein eigenständi ges Prü fungs urteil zu

den zu kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah men ge ben wir

nicht ab. Es be steht ein erhebliches unvermeidba res Risiko, dass künftige Ereig nisse we-

sentlich von den zukunfts orientierten Angaben ab weichen. 
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Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat unter anderem den geplanten Um fang und die Zeitplanung

der Prü fung so wie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kon troll sys tem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Aufsichtsrat eine Erklärung ab, dass wir die relev anten Unabhängig-

keitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Bezie hungen und sonstigen

Sach verhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf un-

sere Un abhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutz maßnah men. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Aufsichtsrat erörtert haben, diejenigen

Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresab schlusses für den ak tuellen Berichtszeit raum am

bedeutsamsten waren und daher die beson ders wichtigen Prü fungs sachverhalte sind. Wir be-

schreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere

Rechtsvor schriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver halts aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 2. Juli 2019 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wur-

den am 20. August 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind un un ter bro chen seit dem Ge-

schäfts jahr 1987 als Abschlussprüfer der Eifelhöhen-Klinik AG tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-

sätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang

ste hen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht des geprüf-

ten Un ternehmens angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für das geprüfte Unter-

nehmen erbracht:

· Erstellung von Steuererklärungen 

· Unterstützung hinsichtlich Steuerprüfungen durch die Steuerbehörden

· Erbringung von Steuerberatungsleistungen

· betriebswirtschaftliche Beratungen 
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Marcus Heller. 

Köln, den 22.04.2020

 Kölner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
 Kurt Heller GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

  
 Marcus Heller
       Wirtschaftsprüfer

Anlage zum Bestätigungsvermerk: nicht inhaltlich geprüfte Bestandteile des Lageberichts

Die im Lagebericht enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung haben wir nicht inhaltlich

ge prüft. 
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Bericht des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 

2019 wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung der Unternehmensgruppe beraten und 

die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Dazu hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 

2019 fünf Sitzungen (24.04.; 12.06.; 01.07.; 30.09. sowie 16./17.12.) abgehalten. 

Der Vorstand hat uns auch im Rahmen von periodischen Informationen schriftlich und mündlich 

über die aktuelle Geschäftslage, wesentliche Fragen der Unternehmensführung und über die 

Ausrichtung der Unternehmensgruppe sowie die kurz- und langfristige Planung verbunden mit 

den beabsichtigen Investitionen unterrichtet. 

Die Liquiditätslage und die Finanzierungsstruktur des Konzerns sind, wie im Vorjahr, geordnet. 

In 2019 konnte nun endlich der neue Standort in Mönchengladbach mit der Klinik Herzpark nach 

Beseitigung der Baumängel mit der vollen geplanten Bettenanzahl in Betrieb gehen. Die durch 

die bauseitigen Verzögerungen eingetretenen Verluste sind für den Konzern nicht unerheblich 

und prägen den Verlustvortrag an diesem Klinikstandort. 

Wie bereits in den Vorjahren wurden die notwendigen fortlaufenden Investitionsmaßnahmen in 

der Klinik in Marmagen, die erforderlich waren, um die Klinik langfristig wettbewerbsfähig am 

Markt positionieren zu können, in den Sitzungen thematisiert. Im Oktober informierte uns der 

Vorstand über bestehende Probleme in der Klinik in Marmagen, die zur Folge hatten, dass der 

Klinikbetrieb amtsseitig eingestellt werden sollte. Wir verweisen hierzu auf die Ausführungen des 

Vorstandes im Lagebericht unter Punkt D Risikobericht. Der Geschäftsführer der Klinik hat dann 

am 4. November einen Insolvenzantrag gestellt. Der Aufsichtsrat ließ sich zeitnah über die 

hierdurch möglichen Auswirkungen auf die AG und den Konzern informieren. 

Der Aufsichtsrat hatte das Thema Wechsel des Abschlussprüfers bereits im Vorjahr erörtert und 

beschlossen eine Ausschreibung vorzunehmen. Bedingt durch die erheblichen Probleme am 

Standort Mönchengladbach in 2018 wurde vereinbart, die Ausschreibung um ein Jahr zu 

verschieben. Der Vorstand hatte Mitte 2019 beschlossen für die Tochtergesellschaften Kaiser-

Karl-Klinik GmbH, GlobalMed Immobilien GmbH, Herzpark Mönchengladbach GmbH sowie 

Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH den Abschlussprüfer zu wechseln. Dieser Abschlussprüfer 

sollte nicht gleichzeitig der Konzernabschlussprüfer sein. Die Auswahl eines neuen Konzern-

abschlussprüfers wurde sodann im 2. Halbjahr im Aufsichtsrat erörtert und die Auswahlkriterien 

festgelegt. Die konkreten Anschreiben und das Informationsgespräch zwischen interessierten 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, dem Vorstand und dem Aufsichtsratsvorsitzenden fand dann 

am 31. Januar 2020 statt. In der Sitzung am 3. März 2020 beschloß der Aufsichtsrat den 

Vorschlag für die Hauptversammlung. 
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Der Aufsichtsratsvorsitzende stand zudem in engem Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden und 

bekam zeitnahe Informationen über wesentliche Geschäftsvorgänge. Abweichungen des 

Geschäftsverlaufs von der Unternehmensplanung wurden eingehend hinterfragt und diskutiert. 

Der Aufsichtsrat war in alle für die Gesellschaft grundlegenden Entscheidungen eingebunden und 

fasste die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse. 

Der Aufsichtsrat ließ sich regelmäßig über den Stand der Umsetzung des Tax Compliance 

Konzeptes unterrichten. Ende 2019 lag das Handbuch, überprüft von einer Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, vor.  

Der Aufsichtsrat hatte in 2017 die Effizienz seiner Tätigkeit unter Berücksichtigung des 

Zusammenwirkens mit dem Vorstand und der Informationsversorgung des Aufsichtsrates 

erörtert. Wesentlicher Handlungsbedarf wurde nicht gesehen und die Tätigkeit als effizient 

eingestuft. In 2019 wurde eine diesbezügliche Erörterung als nicht notwendig angesehen. 

Mit der Weiterentwicklung des Deutschen Corporate Governance Kodex haben wir uns auch im 

Berichtsjahr befasst und die erforderliche Entsprechenserklärung am 18.12.2019 abgegeben. Auf 

weitere Ausführungen im Lagebericht der Gesellschaft wird verwiesen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende erteilte den Prüfungsauftrag für das Geschäftsjahr 2019 an den von 

der Hauptversammlung am 02.07.2019 gewählten Abschlussprüfer Kölner Wirtschaftsprüfung 

und Steuerberatung Kurt Heller GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungs-

gesellschaft, Köln, Gegenstand. Gemeinsam mit dem Abschlussprüfer wurden die Schwerpunkte 

der Abschlussprüfung erörtert und festgelegt. 

Leistungsbeziehungen zwischen Abschlussprüfer und Gesellschaften des Eifelhöhen-Klinik 

Konzerns außerhalb der Abschlussprüfung dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates 

erbracht werden. Für bestimmte prüfungsnahe Leistungen (Non-Audit Services), die über die 

Abschlussprüfung hinausgehen, hat der Aufsichtsrat den Vorstand ermächtigt, die Kölner 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Kurt Heller GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / 

Steuerberatungsgesellschaft, Köln, mit solchen Leistungen zu beauftragen. Die Ermächtigung ist 

betragsmäßig begrenzt. 

Der Vorstand hat den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2019 und den Lagebericht für 

das Geschäftsjahr 2019 nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches sowie den Konzern-

abschluss zum 31.12.2019 und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019 nach den 

Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Die von der Haupt-

versammlung zum Abschlussprüfer bestellte Kölner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Kurt 

Heller GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Köln, hat den vom 

Vorstand zum 31.12.2019 aufgestellten Jahresabschluss der Eifelhöhen-Klinik AG sowie den 
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Konzernabschluss einschließlich der dazugehörigen Berichte über die Lage der Gesellschaft und 

des Konzerns geprüft.  

Die Unterlagen für den Jahresabschluss lagen jedem Mitglied des Aufsichtsrates rechtzeitig vor. 

Diese wurden in der Aufsichtsratssitzung vom 29.04.2020 gemeinsam mit dem Vorstand und 

Abschlussprüfer umfassend erörtert. 

Bedingt durch die Insolvenz der Eifelhöhen-Klinik-Marmagen GmbH verbunden mit den zeitlichen 

Beeinträchtigungen durch Covid-19 wurde der Konzernabschluss erst danach fertiggestellt und 

geprüft. Nach Vorlage der Unterlagen wurden diese in der Aufsichtsratssitzung vom 25.05.2020 

gemeinsam mit dem Vorstand und Abschlussprüfer umfassend erörtert. 

Der Wirtschaftsprüfer berichtete in den beiden Sitzungen über die wesentlichen Ergebnisse der 

Prüfungen und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.  

Der Abschlussprüfer informierte ferner über seine Feststellungen zum internen Kontroll- und 

Risikomanagement bezogen auf den Rechnungslegungsprozess. 

Das Ergebnis der Prüfungen des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie der 

Ablauf und die wesentlichen Feststellungen der Abschlussprüfungen sind jeweils in dem 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers dargestellt. Der Abschlussprüfer erteilte jeweils einen 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Abschlussprüfer hat festgestellt, dass der 

Vorstand ein angemessenes Informations- und Überwachungssystem eingerichtet hat, das in 

seiner Konzeption und Handhabung geeignet ist, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 

Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 

Unsere Prüfung umfasste auch die nichtfinanziellen Erklärungen des Eifelhöhen-Klinik-Konzerns, 

die Bestandteil des Konzernlageberichtes sind. Zur Vorbereitung der Prüfung hatte der 

Aufsichtsrat den Abschlussprüfer zusätzlich beauftragt, die nichtfinanziellen Erklärungen 

inhaltlich mit begrenzter Sicherheit zu prüfen und hierüber eine Prüfungsbescheinigung zu 

erstellen. Der Abschlussprüfer hat über den Gegenstand, den Ablauf und die wesentlichen 

Feststellungen auch dieser Prüfung für 2019 ausführlich berichtet. 

Der Aufsichtsrat hat sich auf der Grundlage seiner eigenen Prüfung des Jahres- und Konzern-

abschlusses und der Lageberichte dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer 

angeschlossen. Einwendungen waren nicht zu erheben. 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der 

Jahresabschluss ist damit festgestellt. 
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Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber 

unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung zu informieren ist, sind auch 

im Geschäftsjahr 2019 nicht aufgetreten.  

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat zeitnah über die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

im Hinblick auf die wirtschaftlichen Risiken und die notwendigen rechtlichen und 

organisatorischen Maßnahmen. 

Allen Konzernmitarbeiterinnen und Konzernmitarbeitern sowie den Klinikleitungen und dem 

Vorstand möchten wir an dieser Stelle unseren Dank für Ihre geleistete Arbeit und ihren Einsatz 

im Geschäftsjahr 2019 aussprechen. 

Der Aufsichtsrat 

 

25. Mai 2020 

 

 

Dipl.-Oec. Karsten Leue 

- Vorsitzender - 
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